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Amtsblatt Nr. 45 – 6. Mai 2009
Bekanntmachung über das Recht
auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von
Wahlscheinen für die Wahl zum
Europäischen Parlament am
07. Juni 2009

1. Das Wählerverzeichnis für die
Europawahl für die Gemeinden
Auhausen, Ehingen a.Ries, Hains-
farth, Megesheim, Munningen und
die Stadt Oettingen i.Bay. wird in
der Zeit von Montag, 18. Mai 2009,
bis Mittwoch, 20. Mai 2009, und
am Freitag, 22. Mai 2009, während
der Dienststunden, nämlich

Montag bis Mittwoch von 8 bis
12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr,
Freitag von 8 bis 12.30 Uhr,
bei der Geschäftsstelle der Ver-

waltungsgemeinschaft Oettingen
i.Bay., Schloßstraße 36, 86732
Oettingen i.Bay. (Rathaus), 1.
Stock, Zimmer Nr. 105, für Wahl-
berechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. Wahlberechtigte kön-
nen die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Daten
überprüfen. Die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen können Wahlbe-
rechtigte nur überprüfen, wenn
Tatsachen glaubhaft gemacht wer-
den, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben
kann. Das Recht auf Überprüfung
besteht nicht hinsichtlich der Daten
von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister eine Auskunftssperre
nach Art. 31 Abs. 7 des Meldegeset-
zes eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im
automatisierten Verfahren geführt;
die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.

2. Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wählerverzeichnis für
unrichtig oder unvollständig hält,
kann Einspruch einlegen, und zwar
vom 18. bis 22. Mai 2009 bei der

Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Oettingen
i.Bay., Schloßstraße 36, 86732
Oettingen i.Bay. (Rathaus),
1. Stock, Zimmer Nr. 105.

Der Einspruch kann schriftlich
oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden. Außerhalb
der allgemeinen Öffnungszeiten
(insbesondere am 21. Mai 2009,
Christi Himmelfahrt) kann der Ein-
spruch nur schriftlich eingelegt wer-
den.

3. Wahlberechtigte, die in das
Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten spätestens zum 17.
Mai 2009 eine Wahlbenachrichti-
gung. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis
einlegen, wenn er nicht Gefahr lau-
fen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen werden und die bereits einen
Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen beantragt haben, erhalten keine
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat,
kann an der Wahl im Landkreis Do-
nau-Ries durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) dieses Landkreises oder
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf
Antrag,

5.1 wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen und wahlberechtigt
ist.

Der Wahlschein kann in diesem
Fall bis zum Freitag, 05. Juni 2009,
18 Uhr, bei der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Oettin-
gen i.Bay., Schloßstraße 36, 86732
Oettingen i.Bay. (Rathaus), 1.
Stock, Zimmer Nr. 105, mündlich,
schriftlich oder elektronisch (nicht
aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener
plötzlicher Erkrankung den Wahl-

raum nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsu-
chen kann, kann den Wahlschein
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, be-
antragen.

5.2 eine nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr
Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis
(bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei
Unionsbürgern nach §17a Abs. 2 der
Europawahlordnung) – bis zum 17.
Mai 2009 – oder die Einspruchsfrist
gegen das Wählerverzeichnis nach
§ 21 Abs. 1 der Europawahlordnung
– bis zum 22. Mai 2009 – versäumt
hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst
nach Ablauf der unter Buchstabe a)
genannten Fristen entstanden ist,

c) ihr Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden ist und
die Gemeinde von der Feststellung
erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in diesem
Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten
Stelle noch bis zum Wahltag,
15 Uhr, mündlich, schriftlich oder
elektronisch (nicht aber telefo-
nisch) beantragt werden.

6. Wer den Antrag für eine an-
dere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt
ist. Behinderte Wahlberechtigte
können sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die
wahlberechtigte Person zugleich

– einen amtlichen Stimmzettel,
– einen amtlichen blauen Stimm-

zettelumschlag,
– einen amtlichen roten Wahl-

briefumschlag mit der Anschrift, an
die der Wahlbrief zurückzusenden
ist, und

– ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein

und Briefwahlunterlagen für eine
andere Person ist nur möglich,
wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch
Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr
als vier Wahlberechtigte vertritt;
dies hat sie der Gemeinde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen
hat sich die bevollmächtigte Person
auszuweisen.

Verlorene Wahlscheine werden
nicht ersetzt. Versichert eine wahl-
berechtigte Person glaubhaft, dass
ihr der beantragte Wahlschein nicht
zugegangen ist, kann ihr bis zum
Tage vor der Wahl (Samstag, 06.
Juni 2009), 12 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

Bei der Briefwahl muss der
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und
dem Wahlschein so rechtzeitig an
die angegebene Stelle abgesendet
werden, dass der Wahlbrief dort
spätestens am Wahltage bis
18 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland als
Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von
der Deutschen Post AG unentgelt-
lich befördert. Er kann auch bei der
auf dem Wahlbrief angegebenen
Stelle abgegeben werden.

Oettingen i.Bay., 04. 05. 2009
Verwaltungsgemeinschaft
Oettingen i.Bay.

Hertle
Gemeinschaftsvorsitzender

Bekanntmachung
Ausschuss für Kinder, Jugendli-
che, Familien und Senioren

Am Mittwoch, den 13. 05. 2009,
findet um 17 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Rathauses Oettingen
eine öffentliche Sitzung des Aus-
schusses für Kinder, Jugendliche,
Familien und Senioren statt.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Nieder-

schrift über die Sitzung des Aus-
schusses Kinder, Jugend, Familie,
Senioren vom 14. 04. 2009

2. Vorstellung der neuen Schul-
sozialarbeiterin Frau Kritsch

3. Gespräch mit der Kommuna-
len Jugendpflegerin Frau Seiler

4. Sonstiges

Oettingen, den 04. 05. 2009
Stadt Oettingen i.Bay.

Matti Müller, 1. Bürgermeister

Amtsblatt Nr. 15 – 6. Mai 2009
Nr. 1 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde
Fremdingen

Der Gemeinderat hat in der Sit-
zung am 27. 04. 2009 den vom Pla-
nungsbüro Godts erarbeiteten Ent-
wurf der 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes in der Fassung vom
27. 04. 2009 mit den beschlossenen
Änderungen gebilligt. Der Flächen-
nutzungsplan liegt gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 15. 05. 2009
bis 17. 06. 2009 im Rathaus Frem-
dingen, Zimmer 1, Kirchberg 1, zu
den üblichen Öffnungszeiten öffent-
lich aus. Während der Auslegungs-
frist können Bedenken und Anre-
gungen zur 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes schriftlich oder
zur Niederschrift vorgebracht wer-
den.

Fremdingen, den 04. Mai 2009
Lingel, 1. Bürgermeister

Nr. 2 Einbezugssatzung „Ei-
chenweg Ost“ Fremdingen

Der Gemeinderat hat in der Sit-
zung am 27. 04. 2009 den vom Pla-
nungsbüro Godts erarbeiteten Ent-
wurf der Einbezugssatzung „Ei-
chenweg Ost“ Fremdingen in der
Fassung vom 27. 04. 2009 mit den
beschlossenen Änderungen gebil-
ligt. Die Einbezugssatzung liegt ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 15. 05. 2009 bis 17. 06. 2009 im
Rathaus Fremdingen, Zimmer 1,
Kirchberg 1, zu den üblichen Öff-
nungszeiten öffentlich aus. Wäh-
rend der Auslegungsfrist können
Bedenken und Anregungen zu die-
ser Einbezugssatzung schriftlich
oder zur Niederschrift vorgebracht
werden.

Fremdingen, den 04. Mai 2009
Lingel, 1. Bürgermeister

Nr. 3 1. Donau-Rieser Denkmal-
schutz-Forum am 28. Mai 2009 in
Nördlingen

Der Industrie- und Wirtschafts-
förderverband Bayerisches Ries
e. V. und das Wirtschaftsforum Do-
nau-Ries e. V. nehmen sich der Pro-
blematik des Denkmalschutzes un-
ter wirtschaftlichen Aspekten an
und veranstalten am Donnerstag,
28. Mai 2009, um 18.30 Uhr im
Stadtsaal „Klösterle“ das „1. Do-
nau-Rieser Denkmalschutz-Fo-
rum“. Zu Beginn der Veranstaltung
steht ein Vortrag von Professor Dr.
Felizitas Romeiß-Stracke zum The-
ma „Tourismus in Denkmälern –
Chancen für die Zukunft“ an. Es
folgt ein Kurzvortrag von Kreishei-
matpfleger Herbert Dettweiler, in
dem dieser gelungene Beispiele der
Denkmalpflege im Landkreis Do-
nau-Ries aufzeigt. Daran anschlie-
ßend ist eine Podiumsdiskussion
vorgesehen, die das Thema „Denk-
malschutz, Energieeffizienz und
Wirtschaftlichkeit – ein Gegen-
satz?“ behandelt. Auf dem Podium
diskutieren Dr. Bernd Vollmar vom
Landesamt für Denkmalpflege, Be-
zirksheimatpfleger Dr. Peter Fassl
und Nördlingens Stadtbaumeister
Ralf Brettin. Die Moderation hat
RN-Lokalchef Carl Völkl übernom-
men.

Für diese Veranstaltung sind ab
sofort Anmeldungen unter Telefon
09081/84-125, Fax 09081/84-340,
E-Mail fink@noerdlingen.de mög-
lich. Kosten entstehen nicht.
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Bei der vom Förderverein Burgruine durchgeführten
Aktion „Der AWV räumt auf“ haben sich viele junge
und jung gebliebene Helfer beteiligt. Strahlender
Sonnenschein begleitete die Teilnehmer, und so wur-

de eine beachtliche Menge Abfall zusammengetra-
gen. Nach der Entsorgung des gesammelten Unrats
folgte eine abschließende Stärkung aller Beteiligten
mit Brotzeit und Getränken. Foto: privat

Flurreinigung in Steinhart

mative Führung und betonte, dass
man in Harburg seitens der SPD
dieses Thema weiter forcieren wolle
und von den Nördlinger Erfahrun-
gen durchaus profitieren könne.

Erich Geike, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Donau-Ries, lud zuletzt
alle Teilnehmer ein, den Lebenshil-
fe-Einkaufsmarkt „CAP-Markt“ zu
besuchen und sich über dieses Pro-
jekt der ROKO GmbH zu informie-
ren. Die Teilnehmer nahmen das
Angebot gerne an.

paare – sei festgestellt worden, dass
der Platz regelmäßig angefahren
werde, manchmal sogar mehrfach
im Jahr. Als Vorteile würden ge-
nannt, dass der Stellplatz auf der
Kaiserwiese sehr gut anzufahren
und kostenlos sei und nicht zu weit
vom Zentrum entfernt liege.

Paul Schneele berichtete, dass die
Entsorgungsstation zu moderaten
und für die Stadt akzeptablen Kos-
ten habe errichtet werden können.
Die Preise seien natürlich nicht ein-
fach auf andere Projekte übertrag-
bar, da Kanal- und Stromanschluss
sowie eventuelle Parkplatzgestal-
tung entsprechend dazukämen.

Zentraler Standort

Schneele empfahl auf jeden Fall ei-
nen möglichst zentralen Standort,
von dem aus die Leute schnell in den
Ort gelangen könnten. Dadurch
würden die meist gut situierten
Wohnmobil-Besitzer den ein oder
anderen Euro auch in der örtlichen
Gastronomie lassen.

Brigitte Schermeyer-Heise be-
dankte sich im Namen des SPD-
Ortsvereins Harburg für die infor-

Nördlingen/Harburg l pm l Die Nörd-
linger SPD-Stadträte Rita Ortler,
Paul Schneele und Erich Geike zeig-
ten ihren Kollegen aus dem Harbur-
ger Stadtrat und den interessierten
Ortsvereins-Mitgliedern den Park-
platz für Wohnmobile und die Ent-
sorgungsstation vor der Kaiserwie-
se. Erich Geike betonte, dass der
Platz im Verlauf von über einem
Jahrzehnt bis zum heutigen Stand
ausgebaut wurde. Zuletzt habe man
die Parkmöglichkeiten für Wohn-
mobile auf eine zweite Reihe ausge-
baut.

Alle Camper könnten die Entsor-
gungsstation für Fäkalien sowie den
Wasseranschluss kostengünstig nut-
zen. Auch seien in regelmäßigen
Abständen Stromabgabestationen
eingerichtet. Beides könne einfach
und bequem über jeweilige Münz-
automaten genutzt werden. Von ei-
ner Stellplatzgebühr habe man bis-
her abgesehen, da der technische
Aufwand in Form von Schranken
oder der Verwaltungs- und Kon-
trollaufwand zu groß erschien.

Im Gespräch mit einigen Cam-
pern – übrigens meist ältere Ehe-

Vorzeigemodell auf der
Kaiserweise

Wohnmobile SPD Nördlingen stellt den Kollegen aus Harburg
den Stellplatz und die Entsorgungsstation vor

Auf der Nördlinger Kaiserwiese infor-

mierte die SPD Nördlingen die Genossen

aus Harburg über den Stellplatz für

Wohnmobile. Foto: privat

torischen Gruppen auch die Segel-
flieger. Außerdem bietet sich die
Möglichkeit, an Führungen durchs
originalgetreue Lager teilzuneh-
men.

Für die kleinen Besucher haben
sich die Veranstalter ebenfalls ein
Programm ausgedacht. Kinder-
schminken, historische Kinderspiele
und ein Märchenzelt erwartet sie.
„Wir engagieren drei Erzieherin-
nen“, sagt Rebekka Deiringer: „Die
Eltern können sich also auch mal
ohne Kinder umschauen.“

O Preise: Die Tageskarte kostet für Er-
wachsene 7 Euro, für Kinder ab 6 Jahren
4 Euro. Die Wochenend- und Familien-
karten kosten 17 Euro. Weitere Infos gibt
es im Internet unter www.anno1634.de.

zen Bundesgebiet reisen Soldaten-
gruppen, Gaukler, Musiker, Hand-
werker und Händler an, die diesem
Anspruch gerecht werden sollen.

Rund um das Gelände der Segel-
flieger tauchen die Besucher ein in
das Jahr 1634. Auf der Aktionsflä-
che spielt sich alles ab, was mit
Landsknechten und Söldnern zu tun
hat, etwa Reitvorstellungen und
Schlachtsequenzen. Zwischen 15
und 20 Soldatengruppen haben sich
bereits angemeldet. „Die Schlacht
ist gut dokumentiert worden“, sagt
Schwenninger. „Danach richten wir
uns bei der Choreografie.“

Am Markttreiben sind Gaukler,
historische Musikgruppen, Händler
und Handwerker beteiligt. Um die
Bewirtung kümmern sich neben his-

Bopfingen l cf l Ein gewaltiges histo-
risches Spektakel mit Soldaten,
Gauklern, Musikern, Händlern und
Handwerkern erwartet Bopfingen
vom 17. bis 19. Juli auf dem Breit-
wang. Stefan Schwenninger und Re-
bekka Deiringer holen dann das Jahr
1634, die Zeit der Schwedenbelage-
rung und der Schlacht bei Nördlin-
gen, in die Gegenwart.

Der Anlass: 375 Jahre Schlacht
bei Nördlingen und Schwedenlager
auf dem Breitwang. Der Anspruch:
Authentizität. „Es kommen aus-
schließlich historische Gruppen, die
ihren Darstellungszeitraum im
30-jährigen Krieg haben“, betont
Schwenninger. „Darüber hinaus
findet die Veranstaltung auf der
Originalfläche statt.“ Aus dem gan-

Schwedenkampf auf dem Breitwang
Bopfingen Planungen für die Großveranstaltung vom 17. bis 19. Juli

OSTALBKREIS

Zerstörerisches Werk

Wochenlang hielt der Winter beson-
ders auch die Ostalb im Griff, da-
für mussten 12000 Tonnen Salz, fast
doppelt so viel wie im Winter da-
vor, eingesetzt werden.

Das kostete dem Kreis 750000
Euro, zusätzlich 1,1 Millionen fürs
Personal und 500000 für Fremdun-
ternehmer. Zudem wurden beson-
ders die bereits vorbelasteten Lan-

desstraßen geschädigt, wie die
L 1070 zwischen Bopfingen und Ho-
henberg sowie die L1060 bei Ker-
kingen. (RN)

7777 ohne Arbeit

Die schwierige Arbeitsmarktlage
führte auch auf der Ostalb zu ei-
nem Anstieg der Arbeitslosigkeit
um 0,3 Prozent. Dies entspricht
nun 7777 Arbeitslosen, was eine
Quote von 4,8 Prozent ausmacht.

In Bopfingen sind es 0,1 Prozent
weniger. (RN)

Investitionen ins Hallenbad

Weitere 125000 Euro sind aus dem
Konjunkturprogramm der Bun-
desregierung für Bopfingen zu er-
warten. Mit einem Eigenanteil von
45 000 Euro will die Stadt das städti-
sche Hallenbad sanieren. Neue
Fenster sollen zur energetischen
Verbesserung beitragen. (RN)

Blick nach Württemberg


